
 

  

S 13 RA 384/01

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 4
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 13 RA 384/01
Datum 30.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 4 KR 237/02
Datum 27.03.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 30.
Oktober 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen.

Der KlÃ¤ger betreibt ein GeschÃ¤ft fÃ¼r BÃ¼robedarf, BÃ¼romaschinen,
Schreibwaren und einen Buchhandel. Die Beklagte fÃ¼hrte bei ihm am 20.11.2000
eine BetriebsprÃ¼fung fÃ¼r die Zeit vom 01.01.1996 bis 31.10.2000 durch. Hierbei
beanstandete sie, dass der KlÃ¤ger acht Arbeitnehmerinnen ein zu geringes
Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld gezahlt habe. Es sei damit von den allgemein
verbindlich erklÃ¤rten TarifvertrÃ¤gen fÃ¼r den Einzelhandel in Bayern abgewichen
worden, die von 1996 bis 1999 gegolten haben.

Die Beklagte erlieÃ� am 12.04.2001 einen Bescheid, mit dem sie
SozialversicherungsbeitrÃ¤ge in HÃ¶he von insgesamt 9.976,22 DM nachforderte.
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Die Entlohnung der beschÃ¤ftigten Arbeitnehmer sei nicht entsprechend den fÃ¼r
allgemein verbindlich erklÃ¤rten TarifvertrÃ¤gen fÃ¼r den Einzelhandel erfolgt. Ein
Entgeltanspruch mindestens in HÃ¶he des im fÃ¼r allgemein verbindlich erklÃ¤rten
Tarifvertrages festgesetzten Lohnes kÃ¶nne von den Parteien eines
Arbeitsvertrages, die der Geltung dieses Tarifvertrages unterlÃ¤gen, nicht
rechtswirksam unterschritten werden. Die HÃ¶he des Beitragsanspruches richte
sich grundsÃ¤tzlich nach den tatsÃ¤chlich erhaltenen Einnahmen, darÃ¼ber hinaus
aber auch nach den vom Arbeitgeber geschuldeten Leistungen. Im bayerischen
Einzelhandel sei der Tarifvertrag Ã¼ber Sonderzahlungen sowie der Lohn- und
Gehaltstarifvertrag als allgemein verbindlich erklÃ¤rt worden. Hierbei stehe allen
BeschÃ¤ftigten Urlaubsgeld in HÃ¶he von 50 v.H. (bis 31.12.1997 55 v.H.) des
jeweiligen Endgehalts der BeschÃ¤ftigungsgruppe II Ortsklasse 1 sechs Berufjahre
zu. Die jÃ¤hrliche Sonderzuwendung betrage 62,5 % (bis 31.12. 1996 60 %) des
zustehenden monatlichen tariflichen Entgelts. Diese zustehenden Sonderzahlungen
unterlÃ¤gen der Beitragspflicht in der Sozialversicherung. In der Anlage des
Bescheides wurde die Beitragsforderung nach Arbeitnehmern und Kalenderjahren
sowie Versicherungszweigen aufgeschlÃ¼sselt.

Der KlÃ¤ger machte mit dem Widerspruch vom 16.05.2001 geltend, in
BetriebsprÃ¼fungen sei bisher stets das gesetzlich geregelte Zuflussprinzip
zugrunde gelegt worden. Auch wenn sich hier Arbeitnehmer mit untertariflichen
Sonderzuwendungen bzw. Urlaubsgeld zufrieden gegeben hÃ¤tten, liege kein
VerstoÃ� gegen das Tarifvertragsgesetz vor. Die entgegenstehende PrÃ¼fpraxis der
RentenversicherungstrÃ¤ger sei nicht mit der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung
zu vereinbaren. Dem KlÃ¤ger stehe auch Vertrauensschutz zu. Die Beklagte habe
erstmals im Januar 2000 die Ã�nderung ihrer Rechtsauffassung in einer
Arbeitgeberinformation mitgeteilt. Der KlÃ¤ger hat auÃ�erdem beantragt, die
sofortige Vollziehung des Bescheides auszusetzen.

Die Beklagte wies mit Widerspruchsbescheid vom 12.09.2001 den Widerspruch
zurÃ¼ck. FÃ¼r mehrere BeschÃ¤ftigte seien BeitrÃ¤ge aus den laut des fÃ¼r
allgemeinverbindlich erklÃ¤rten Tarifvertrages fÃ¼r den Bayerischen Einzelhandel
tariflich zustehenden, tatsÃ¤chlich aber nicht gezahlten Sonderzuwendungen
(Weihnachts- und Urlaubsgelder) entsprechend nachberechnet worden. Bei
Vorliegen eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages sei ein Verzicht auf Teile des
tarifvertraglichen Gehalts nur wirksam, wenn er im Tarifvertrag ausdrÃ¼cklich
vorgesehen sei. Im Tarifvertrag fÃ¼r den Bayerischen Einzelhandel sei eine solche
VerzichtsmÃ¶glichkeit nicht enthalten. Das Bundessozialgericht habe sich bereits in
einem Urteil aus dem Jahre 1982 von dem im Steuerrecht geltenden Zuflussprinzip
abgewandt und die Rechtsanspruchstheorie bzw. das Entstehungs-/Verdienstprinzip
fÃ¼r die Sozialversicherung entwickelt. Der Arbeitgeber kÃ¶nne sich nicht allein
durch Nichtzahlung des Arbeitsentgelts seiner Ã¶ffentlich-rechtlichen Beitragspflicht
entziehen; anderenfalls wÃ¤ren schwerwiegende Nachteile fÃ¼r die Arbeitnehmer,
vor allem in der Rentenversicherung, nicht auszuschlieÃ�en. Werde dem
Arbeitnehmer eine Sonderzahlung bei FÃ¤lligkeit nicht ausbezahlt, dann seien
dafÃ¼r trotzdem BeitrÃ¤ge zu entrichten.

Der KlÃ¤ger hat mit der Klage vom 19.10.2001 beim Sozialgericht Augsburg (SG)
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geltend gemacht, den Mitarbeitern hÃ¤tten die Entgeltbestandteile unbestritten
zugestanden, aus denen die Nachforderung der Beklagten sich errechne. Sie
hÃ¤tten aber vertragsgemÃ¤Ã� die niedrigere Auszahlung akzeptiert und wÃ¼rden
hÃ¶here tarifliche AnsprÃ¼che nicht geltend machen. Von den geleisteten Lohn-
und Gehaltszahlungen habe er ordnungsgemÃ¤Ã� die SozialversicherungsbeitrÃ¤ge
abgefÃ¼hrt. Die Abrechnung der BeitrÃ¤ge sei in der Vergangenheit von der
Ortskrankenkasse in unregelmÃ¤Ã�igen AbstÃ¤nden Ã¼berprÃ¼ft worden, ohne
dass jemals die AbfÃ¼hrung von BeitrÃ¤gen aus hÃ¶heren als den tatsÃ¤chlich
ausbezahlten Lohnsummen angemahnt oder geltend gemacht worden wÃ¤re. Die
TarifvertrÃ¤ge fÃ¼r den Bayerischen Einzelhandel seien Ã¼ber 20 Jahre bis Ende
1999 fÃ¼r allgemeinverbindlich erklÃ¤rt worden, was den Einzugsstellen auch
bekannt sei oder hÃ¤tte bekannt sein mÃ¼ssen und kÃ¶nnen. Dennnoch sei bis
Ende 1999 unter den etwa 15.000 Mitgliedsfirmen des Landesverbandes des
Bayerischen Einzelhandels kein Fall bekannt geworden, in dem eine Einzugsstelle
unter Berufung auf das Entstehungsprinzip eine Beitragspflicht aus einer hÃ¶heren
als der tatsÃ¤chlich gezahlten VergÃ¼tung geltend gemacht hÃ¤tte. Nicht nur die
Krankenkassen als Einzugsstellen hÃ¤tten bei allen BetriebsprÃ¼fungen bis Ende
1999 ohne Weiteres das Zuflussprinzip zugrunde gelegt, sondern auch die
Landesversicherungsanstalten als RentenversicherungstrÃ¤ger. Erstmals mit
Rundschreiben von Anfang Januar 2000 habe die Beklagte in einer
Arbeitgeberinformation unter Bezugnahme auf ein Urteil des Bundessozialgerichts
auf die Verpflichtung hingewiesen, grundsÃ¤tzlich aus allen tarifvertraglich
geschuldeten AnsprÃ¼chen VersicherungsbeitrÃ¤ge abzufÃ¼hren, ganz gleich, ob
der Anspruch erfÃ¼llt, geltend gemacht worden oder wegen einer Ausschlussfrist
verfallen sei. Die nachtrÃ¤gliche Heranziehung des KlÃ¤gers zu
SozialversicherungsbeitrÃ¤gen widerspreche den GrundsÃ¤tzen des
Vertrauensschutzes.

Die Beklagte hat entgegnet, nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
reiche das bloÃ�e Nichtstun der Einzugsstelle zur BegrÃ¼ndung eines
Verwirkungsverhaltens auch dann nicht aus, wenn BetriebsprÃ¼fungen erfolgt
seien oder wenn ein BetriebsprÃ¼fer im Anschluss an die BetriebsprÃ¼fung seine
Auffassung zur Rechtslage bekannt gegeben habe. Ein Arbeitgeber, der
allgemeinverbindliche TarifvertrÃ¤ge nicht anwende und damit gegen geltendes
Recht verstoÃ�e, dÃ¼rfe sich nicht zu Recht auf Vertrauensschutz berufen.

Das SG hat mit Urteil vom 30.10.2002 die Klage abgewiesen. Der KlÃ¤ger sei zur
Zahlung von GesamtversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r die beigeladenen
Arbeitnehmerinnen in HÃ¶he von 5.100,76 EUR verpflichtet. Bei der Bemessung des
Arbeitsentgelts sei nicht nur das gezahlte, sondern auch das geschuldete
Arbeitsentgelt zugrunde zu legen. Der KlÃ¤ger habe mit seinem GeschÃ¤ft dem
Tarifvertrag fÃ¼r den Einzelhandel in Bayern unterlegen, der bezÃ¼glich der
Sonderzuwendungen bis 31.12.1999 gegolten habe. FÃ¼r das Entstehen des
Beitragsanspruches komme es nicht darauf an, dass das geschuldete Arbeitsentgelt
dem Arbeitnehmer gezahlt worden sei. Als Ã¶ffentlich-rechtliche Forderung
unterliege die Beitragsforderung hinsichtlich ihres Entstehens, ihrer FÃ¤lligkeit und
ihrer VerjÃ¤hrung dem Ã¶ffentlichen Recht. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne sich nicht auf
Vertrauensschutz berufen. Dem Vertrauensschutz sei durch die vierjÃ¤hrige
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VerjÃ¤hrungsfrist ausreichend Rechnung getragen. Der KlÃ¤ger habe es
unterlassen, den Arbeitnehmerinnen das zustehende Arbeitsentgelt zu zahlen. Er
stehe damit nicht schlechter als ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern den
tariflich zustehenden Lohn gezahlt habe. DarÃ¼ber hinaus habe er sich durch die
NichtabfÃ¼hrung der BeitrÃ¤ge einen unzulÃ¤ssigen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Ein schutzwÃ¼rdiges Vertrauen liege daher nicht vor.

Hiergegen richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers vom 09.02.2002. Die
Einzugsstellen hÃ¤tten Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum hinweg ausschlieÃ�lich
aus dem zugeflossenen Geld, d.h. den erzielten EinkÃ¼nften, die BeitrÃ¤ge
erhoben. Er habe VermÃ¶gensdispositionen getroffen, die nicht mehr
rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht werden kÃ¶nnten; daher stehe ihm Vertrauensschutz zu.
Im Dienstleistungsbereich des Einzelhandels wÃ¼rden die Personalkosten im
VerhÃ¤ltnis zum Umsatz kalkuliert. Wenn bei gleichbleibendem Umsatz die
Personalkosten steigen wÃ¼rden, gehe die unternehmerische Entscheidung
regelmÃ¤Ã�ig dahin, dass weniger Arbeitsstunden eingeteilt, gegebenenfalls
Mitarbeiter entlassen oder Ã�berstunden unterbleiben wÃ¼rden. Er habe von seiner
Dispositionsfreiheit insoweit Gebrauch gemacht, als er sich im Einvernehmen mit
den Mitarbeiterinnen ausdrÃ¼cklich fÃ¼r die zulÃ¤ssige Form eines
geringfÃ¼gigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses entschieden habe. Den Umfang der
darin zulÃ¤ssigen Arbeitszeiten habe er auch bei Kenntnis von der Verpflichtung,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu bezahlen, eingehalten. Durch die
Nachzahlungspflicht von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen, die nur dadurch
entstanden seien, weil durch die Hinzurechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld
die GeringfÃ¼gigkeitsgrenze Ã¼berschritten werde, entstÃ¼nden fÃ¼r ihn
Zahlungsverpflichtungen, die bei rechtzeitiger Information Ã¼ber die
Abrechnungsform nicht eingetreten wÃ¤ren. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung
haben der KlÃ¤ger und die Beklagte sich geeinigt, den Rechtsstreit nur hinsichtlich
den Beitragsforderung bezÃ¼glich der Beigeladenen zu 1.-3., 5.-7. und 9.
durchzufÃ¼hren und bezÃ¼glich der Ã¼brigen beigeladenen Arbeitnehmerinnen
nach dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens zu regeln.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 30.10.2002
sowie den Bescheid der Beklagten vom 12.04.2001 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 12.09.2001 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist der Ansicht, ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern nicht das tariflich
zustehende Arbeitsentgelt zahle, handele rechtswidrig. Er kÃ¶nne nicht darauf
vertrauen, nunmehr in Fortsetzung dieses rechtswidrigen Verhaltens auch die
geschuldeten SozialversicherungsbeitrÃ¤ge nicht zahlen zu mÃ¼ssen.

Beigezogen und zum Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gemacht wurden
die Akten der Beklagten und des SG. Auf den Inhalt dieser Akten und die
Sitzungsniederschrift wird im Ã�brigen Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die frist- und formgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§ 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -); da das Ende der Berufungsfrist auf einen Samstag
gefallen ist, endet die Frist mit Ablauf des nÃ¤chsten Werktages, also am Montag,
den 09.12.2002 (Â§ 64 Abs.3 SGG). Der Wert des Beschwerdegegenstandes
Ã¼bersteigt 500,00 EUR (Â§ 144 Abs.1 Satz 1 Nr.1 SGG).

Der KlÃ¤ger kann sich durch den Landesverband des Bayerischen Einzelhandels
e.V. vertreten lassen, da dieser nach seiner Satzung eine Vereinigung von
Arbeitgebern ist, der zur Prozessvertretung befugt ist (Â§ 73 Abs.6 SGG).

Die Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Das angefochtene Urteil und die Bescheide sind
nicht zu beanstanden.

Die Beklagte ist als TrÃ¤gerin der Rentenversicherung gemÃ¤Ã� Â§ 28p
Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) befugt, bei den Arbeitgebern zu prÃ¼fen, ob diese
ihre Meldepflichten oder ihre sonstigen Pflichten nach diesem Gesetzbuch, die im
Zusammenhang mit dem Sozialversicherungsbeitrag stehen, ordnungsgemÃ¤Ã�
erfÃ¼llen. Nach Abs.1 Satz 5 dieser Vorschrift erlassen die TrÃ¤ger der
Rentenversicherung im Rahmen der PrÃ¼fung Verwaltungsakte zur
Versicherungspflicht und BeitragshÃ¶he in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung einschlieÃ�lich
der Widerspruchsbescheide gegenÃ¼ber den Arbeitgebern.

Bei der hier insgesamt streitigen Beitragsnachforderung in HÃ¶he von 9.976,22 DM
(5.100,76 EUR) geht es nicht um die Berechnung als solche, sondern um die
Anwendung der zutreffenden Berechnungsgrundlage.

Rechtsgrundlagen fÃ¼r die Beitragsnachforderung sind in der gesetzlichen
Krankenversicherung Â§ 226 Abs.1 Sozialgesetzbuch V (SGB V), in der
Rentenversicherung Â§ 162 Nr.1 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), in der
Arbeitslosenversicherung Â§ 168 Abs.1 ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz (AFG) bzw. ab
01.01.1998 Â§ 342 Sozialgesetzbuch III (SGB III) und in der Pflegeversicherung Â§
57 Abs.1 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) in Verbindung mit Â§ 226 Abs.1 Nr.1 SGB V,
jeweils in Verbindung mit Â§ 28e SGB IV. Diesen Vorschriften ist gemeinsam, dass
die Bemessungsgrundlage bei versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigten das
Arbeitsentgelt aus einer versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung ist.

Das vom KlÃ¤ger hier in Anspruch genommene Zuflussprinzip gilt im Sozialrecht
nicht uneingeschrÃ¤nkt. Das Bundessozialgericht (BSG) hat festgestellt (Urteil vom
30.08.1994 BSGE 75, 61; Urteil vom 21.05.1996 BSGE 78, 224), dass die
Entscheidung Ã¼ber den Beitragsanspruch nicht davon abhÃ¤ngt, ob das
geschuldete Arbeitsentgelt gezahlt wurde, es dem Arbeitnehmer also zugeflossen
ist. Diese Auffassung hatte schon das Reichsversicherungsamt in einer
Entscheidung im Jahre 1931 vertreten, weil sich anderenfalls Arbeitgeber, die ihre
vertraglichen Pflichten verletzen, Vorteile gegenÃ¼ber den Arbeitgebern
verschaffen kÃ¶nnten, die die GehÃ¤lter vertragsgemÃ¤Ã� zahlen. Das BSG ist
dieser Auffassung zu einer Zeit gefolgt, als im Beitragsrecht das steuerrechtliche
Zuflussprinzip Eingang gefunden hatte (BSG vom 11.11.1975 BSGE 41, 6; BSG vom
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26.10.1982 BSGE 54, 136). SpÃ¤testens nach dem In-Kraft-Treten des SGB IV am
01.07.1977 ist nach der Rechtsprechung fÃ¼r das Entstehen der jeweiligen
BeitragsansprÃ¼che nicht notwendig, dass der Arbeitgeber das geschuldete
Arbeitsentgelt auch gezahlt hat (BSG vom 26.11.1985 BSGE 59, 183). Nach Â§ 22
Abs.1 SGB IV entstehen BeitragsansprÃ¼che der VersicherungstrÃ¤ger, sobald ihre
im Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen erfÃ¼llt
sind. Die HÃ¶he des Beitragsanspruchs richtet sich nicht nur danach, welche
Einnahmen die Versicherten aus ihrer BeschÃ¤ftigung tatsÃ¤chlich erhalten,
sondern darÃ¼ber hinaus auch nach den Einnahmen, die sie zwar nicht erhalten,
die ihnen aber vom Arbeitgeber geschuldet werden. In Abkehr vom Zuflussprinzip
im Beitragsrecht ist fÃ¼r das Entstehen der jeweiligen BeitragsansprÃ¼che also
nicht notwendig, dass der Arbeitgeber das geschuldete Arbeitsentgelt auch
tatsÃ¤chlich gezahlt hat. HierfÃ¼r ist insbesondere entscheidend, dass die
Versicherungspflicht in der Kranken- und Rentenversicherung sowie die
Beitragspflicht zur Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit schon am Tage der Aufnahme der
BeschÃ¤ftigung gegen Entgelt und nicht erst mit dessen Zahlung beginnt, ferner,
dass nach Â§ 23 Abs.1 SGB IV BeitrÃ¤ge unabhÃ¤ngig von der Zahlung oder
FÃ¤lligkeit des Arbeitsentgelts fÃ¤llig werden. Das BSG hat auÃ�erdem in einer
Entscheidung vom 07.02.2002 (B 12 KR 13/01 R) diese Rechtsprechung bestÃ¤tigt.
Es hat lediglich fÃ¼r den Fall, dass der Arbeitnehmer ein hÃ¶heres als das
arbeitsvertraglich geschuldete Entgelt erhalten hat, hinsichtlich des
Beitragsanspruchs auf den Zufluss des Arbeitsentgelts abgestellt, da es nach Â§ 14
Abs.1 Satz 1 SGB IV nicht darauf ankommt, ob ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf
das gezahlte Arbeitsentgelt bestand.

Die von der BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers genannten Urteile des BSG vom
26.10.1982 (a.a.O.) und 30.08.1994 (a.a.O.) stÃ¼tzen somit die Berufung gerade
nicht.

DemgegenÃ¼ber beruft sich der KlÃ¤ger zu Unrecht auf den Grundsatz des
Vertrauensschutzes (Â§ 242 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch). Dass die
BeitragsansprÃ¼che der VersicherungstrÃ¤ger entstehen, sobald ihre im Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen vorliegen (Â§ 22 SGB
IV), ist wegen des Grundsatzes der formellen PublizitÃ¤t von Gesetzen seit 1977
bekannt (SGB IV vom 23.12.1976 BGBl.I S.3845). Ebensowenig begrÃ¼ndet die
behauptete Unkenntnis des allgemeinverbindlichen Tarifvertrags Vertrauensschutz.
Die AllgemeinverbindlicherklÃ¤rung eines Tarifvertrags ist ein "Gesetzesersatz". Sie
ist ein staatlicher Normsetzungsakt eigener Art, mit dem der Staat die Tarifnormen
in seinen Willen aufnimmt (Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch 2000, Â§ 207, Rdnrn.17
ff.). Da die AllgemeinverbindlicherklÃ¤rung Ã¶ffentlich bekannt gegeben werden
muss (Â§ 5 Abs.7 Tarifvertragsgesetz), folgt aus dem Grundsatz der formellen
PublizitÃ¤t von Normen, dass sich der KlÃ¤ger auf eine etwaige fehlende Kenntnis
der AllgemeinverbindlicherklÃ¤rungen gleichfalls nicht berufen kann. Er macht auch
zu Unrecht Vertrauensschutz im Anschluss an frÃ¼here BetriebsprÃ¼fungen
geltend, die nach seinen Angaben bei der Beitragsberechnung stets auf das
zugeflossene Entgelt abgestellt hÃ¤tten und nicht auf die tarifvertraglichen
AnsprÃ¼che der Arbeitnehmer. Denn BetriebsprÃ¼fungen sind nicht geeignet,
einen Vertrauensschutz insoweit zu begrÃ¼nden, dass die prÃ¼fende Stelle an
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ihrer rechtlichen Beurteilung auch in Zukunft festgehalten werden darf. Eine
Nichtbeanstandung im Rahmen einer ArbeitgeberprÃ¼fung fÃ¼hrt bei einer
spÃ¤teren PrÃ¼fung nicht zu einer Verwirkung, die der prÃ¼fenden Stelle
entgegengehalten werden kann. Das bloÃ�e Nichtstun der Einzugsstelle reicht auch
dann nicht als Verwirkungsverhalten aus, wenn BetriebsprÃ¼fungen erfolgt sind
oder wenn ein BetriebsprÃ¼fer im Anschluss an die BetriebsprÃ¼fungen seine
Auffassung zur Rechtslage bekannt gegeben hat (BSG vom 30.11.1978 BSGE 47,
194). Zu berÃ¼cksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass nach Â§ 6 Abs.1
BeitragsÃ¼berwachungsverordnung (BÃ�VO), der den Umfang der PrÃ¼fungen
regelt, die PrÃ¼fung der Aufzeichnungen (Â§Â§ 2, 3 BÃ�VO) einschlieÃ�lich der
Unterlagen im Sinne des Â§ 2 Abs.2 BÃ�VO sowie der Beitragsnachweise auf
Stichproben beschrÃ¤nkt werden kann. Â§ 6 BÃ�VO ist nicht zu entnehmen, dass
die Vorschrift dem geprÃ¼ften Arbeitgeber ein Recht verleiht, dass die prÃ¼fende
Stelle an der beitragsrechtlichen Behandlung entsprechend den frÃ¼heren
ArbeitgeberprÃ¼fungen festhalten muss. Auch sind allgemeine Ã�uÃ�erungen einer
Rechtsansicht durch einen BetriebsprÃ¼fer im Zusammenhang mit einer
BetriebsprÃ¼fung kein bindender Verwaltungsakt bzw. verbindliche Zusage (Â§Â§
31, 34 Sozialgesetzbuch X). BetriebsprÃ¼fungen haben nach der Rechtsprechung
des BSG nur den Zweck, einerseits BeitragsausfÃ¤lle zu verhindern und
andererseits die VersicherungstrÃ¤ger vor ungerechtfertigter
Leistungsinanspruchnahme infolge der Entgegennahme von BeitrÃ¤gen zu
bewahren. Eine darÃ¼ber hinausgehende Bedeutung kommt ihnen nicht zu; sie
haben insbesondere nicht die Aufgabe, den Arbeitgeber als Beitragsschuldner zu
schÃ¼tzen und ihm Entlastung zu erteilen (BSG vom 30.11.1978 a.a.O.). Wenn eine
Krankenkasse â�� mÃ¶glicherweise aus unrichtiger Beurteilung der Rechtslage â��
in frÃ¼heren Jahren keine Beitragsforderung gegen einen Arbeitgeber erhoben hat,
so fÃ¼hrt dies allein noch nicht zur Verwirkung der Forderung, zumal wenn ihr eine
umstrittene Rechtsfrage zugrunde liegt (BSG vom 10.09.1975 SozR 2400 Â§ 2 Nr.3).

Es liegen auch keine sonstigen UmstÃ¤nde vor, die zu einer Verwirkung der
Beitragsforderung fÃ¼hren kÃ¶nnten. Besondere UmstÃ¤nde, die eine Verwirkung
auslÃ¶sen, liegen vor, wenn der Verpflichtete infolge eines bestimmten Verhaltens
berechtigt (Verwirkungsverhalten) vertrauen durfte, dass dieser das Recht nicht
mehr geltend machen werde (Vertrauensgrundlage), der Verpflichtete tatsÃ¤chlich
darauf vertraut hat, dass das Recht nicht mehr ausgeÃ¼bt wird
(Vertrauenstatbestand) und sich infolgedessen in seinen Vorkehrungen und
MaÃ�nahmen so eingerichtet hat (Vertrauensverhalten), dass ihm durch die
verspÃ¤tete Durchsetzung des Rechts ein unzumutbarer Nachteil entstehen
wÃ¼rde (BSG vom 29.01.1997 BSGE 80, 41 mit weiteren Nachweisen der
stÃ¤ndigen Rechtsprechung des BSG). Es fehlt hier bereits an einer
Vertrauensgrundlage zugunsten des KlÃ¤gers. Da er entgegen dem fÃ¼r
allgemeinverbindlich erklÃ¤rten Tarifvertrag das seinen Arbeitnehmerinnen
zustehende Urlaubs- und Weihnachtsgeld nicht in voller HÃ¶he ausgezahlt hat, ist
sein Verhalten insoweit nicht schutzwÃ¼rdig. In diesem Zusammenhang macht der
KlÃ¤ger auch zu Unrecht Vertrauensschutz bezÃ¼glich der Kalkulation der Preise
und der Personalplanung geltend. Denn die Ursache dafÃ¼r, dass die
geringfÃ¼gigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse der Arbeitnehmerinnen durch ein
Ã�berschreiten der Entgeltgrenzen versicherungspflichtig geworden sind, liegt nicht
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in der angeblichen Ã�nderung der PrÃ¼fpraxis, sondern in der Nichtbeachtung der
fÃ¼r allgemeinverbindlich erklÃ¤rten TarifvertrÃ¤ge. Der KlÃ¤ger kann durch die
Beachtung der GeringfÃ¼gigkeitskriterien und zusÃ¤tzliche Einstellung von
Arbeitnehmern die betriebswirtschaftlichen Ziele gleichfalls erreichen.

Ein Vertrauensschutz ergibt sich schlieÃ�lich nicht aus Â§ 45 Sozialgesetzbuch X, da
durch den angefochtenen Beitragsbescheid ein frÃ¼herer Bescheid bezÃ¼glich der
streitigen Forderung nicht zurÃ¼ckgenommen worden ist. Dem Vorbringen der
Beteiligten und dem Akteninhalt ist nicht zu entnehmen, dass die Beklagte insoweit
bereits frÃ¼her einen Beitragsbescheid erlassen hat.

Die Kostenentscheidung bestimmt sich nach dem frÃ¼heren Recht des SGG,
nÃ¤mlich Â§ 193 Abs.1 SGG aF (Art.17 Abs.1 6.SGGÃ�ndG vom 17.08.2001 (BGBl I
2144); vgl. BSG vom 30.01.2002 SozR 3-2500 Â§ 116 Nr.24).

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor (Â§ 160 Abs.2 Nrn.1, 2
SGG).

Erstellt am: 18.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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